
 
 

 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis  

vom 17. Dezember 2013 
  
 
 

Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der 
derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit dem Gesetz zur Förderung der 
Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt (EBG) vom 25. Mai 1992 (GVBl. LSA 
S. 379) in der derzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Salzlandkreises in 
seiner Sitzung am 17. Dezember 2014 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis vom 17. Dezember 2013 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis vom 17. Dezember 2013 wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 2 Buchst. a. wird wie folgt neu gefasst: 
 
Fünf Mitgliedern des Kreistages oder von den Fraktionen dazu benannten 
sachkundigen Bürgern für die Dauer der Wahlperiode 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bernburg (Saale),  19. Dezember 2014 

 
 
 

gez. Bauer       (Dienstsiegel)  
Landrat 


